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phen und sonstiger Notstandssitnationen notwendig ist, das 
jeweilige Potential der LlInder. die Aktivitliten der Vereioten 
Nationen im Bereich der humanitären NothiIfe auf Bereit
schaftsbasis zu unterstiltzen und einen reibungslosen ÜbeJ:gang 
von der Nothilfe zu NormaIisierung. Wtederaufban und 
Entwicklung zu fördern, voll zu nutzen, 

sowie in der ErwlJgll1lg. daß es geboten ist, die FIlhigkeit 
der einzelnen LlInder zur Durchfiihrung von Maßnabmen der 
Katastrophenvorbeugung. Katastrophenmilderung und Kata
strophenbereitschaft zu stärken und die Annut io den Entwick
lungs\lIndern zu beseitigen. um die Anfl!IUgke\t dieser LlInder 
zu mindern, 

mit Genagtuung Ober einzelstaatliche Initiativen. wie etwa 
die Aufstellung nationaler FmiwilIigenkorps unter der Be
zeichnung "Weißbe\me". die die EntwicklungsJiioder besser io 
die Lage versetzen sollen, die Aktivitilten der Vereioten 
Nationen im Bereich der humanitären Nothilfe sowie der 
Förderung eines reihungslosen ÜbeJ:gangs von der Nothilfe zur 
NormaIisierung. zum Wiederaufbau und zur Entwieklung auf 
Bereitscbaftsbasis zu unterstfltzen. 

ferfUlr in Anerkennung der Rolle der Entwicklungshelfer 
der Vereioten Nationen. namentlich auch bei der Mobilisie
rung der flir die Bereitstellung humanitllrer Nothilfe, den 
Wiederaufbau und die technisclre Entwicklungszllsammen
arbeit erforderlichen Ressourcen. 

1. nimmt mit BefriedIgung Kenntnis von den Initiativen. 
die die ioternationale Gemeinschaft ergriffen bat, um eine 
rasche und angemessene Reaktion auf humanitäre Notstands
situationen zu ermöglichen und die Normalisierungs- und 
EntwicklungsbemOhungen der betroffenen LlInder wirksam zu 
unterstfltzen; 

2. regt zu freiwilIigen Maßnahmen auf nationaler und 
regionaler Ebene an, die darauf abzielen, dem System der 
Vereinten Nationen auf Bereitscbaftsbasis !lpCziaIisierte 

. menschliche und technische Ressourcen flir die Nothilfe und 
die NormaIis~ zur Verfügung zu stellen, und nimmt io 
dieser Hiosicht DIlt GenugbJong davon Kenntnis, daß ins
besondere io den Entwicklungsländern nationale Freiwil
Iigenkorps geschaffen wurden; 

3. legt diesen nationalen Freiwilligenkorps flI4IJenlem 
nahe. die FIlhigkeiten zu entwickeln. die sie brauchen, um auf 
Feldebene und auf ihrem jeweiligen Fachgebiet mit dem 
System der Vereinten Nationen und den nichtstaatJicben 
Organisationen im Einklang mit den entsprechenden Be
stinunungen der Resolution 46/182 und der anderen ein
schlägigen Resolutionen der Vereioten Nationen ztJsammen
zuarbeiten; 

4. bittet die Regierungen, auf nationaler Ebene die 
Entwicklung innovativer Mechanismen zur Finnnzierung 
dieser nationalen Bereitscbaftskapazitäten, unter anderem 
durch Binbeziehung des privaten Sektors, zu fördern; 

5. ersucht den Generalsekretär. dem WJrtschafts- und 
Sozialrat auf seioer Arbeitstagung 1995 einen Bericht vor
zulegen. der die Ansichten der Regierungen und der ent
sprechenden zwischenstaatliben Organisationen und zuständi
gen Stellen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, 
tnabesondere der Sekretariats-HauptabteUung Humanitäre 

. Angelegenheiten und der Freiwilligen der Vereinten Nationen. 
zu der Frage enthlIIt, wie die nationalen und regionaien Bereit
schaftsvorkehrungen gestllrltt werden können, namentlich auch 

durch die Schaffung und volle Nutzung nationaler Freiwil
Iigenkorps im Bereich der humaniti!ren Nothilfe sowie bei der 
Förderung eines reibungslosen Übergangs von der Nothilfe zur 
NormaIisierong. zum WIederaufbau und zur Entwicklung, 
unter Berllcksichtigung der bestehenden Mandate und AktIvi
tliten des Systems der Vereinten Nationen; 

6. bittet den GeneraIsekretii io diesem Zusammenhang, 
in dem auf der Arbeitstagung 1995 des WirtBchafls- und 
Sozialrals zu prIIfenden Bericht unter anderem ancb dar
zustellen, wie er das Potential der nachstehenden MaBnahl1!ll!! 
bewertet: 

a) die Koordioierung der von I'iomlstaatUchen Fmiwil
Iigenkorps durchgeftlhrten Aktivitilten durch die ~ 
abteilung Humanitäre Angelegenheiten und die FmiwilIigen 
der Vereinten Nationen, einschließlich der unterstlltzenden 
Rolle des residierenden Koordinators auf LlInderebene; 

b) die EinrichbJog eines eigenen Schalters innerhalb des 
FreiwilIigen Sonderfonds des Entwicklungshelferprogramms 
der Vereinten Nationen flir die Weiterleitnng von Finanz
mitteln flir operative Zwecke; 

c) die Verwendung von Datenbanken innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen zur KoordioieruDg und 
Erleichterung der raschen Unterstlltzung des Systems der 
Vereinten Nationen durch nationale FmiwilIigenkorps; 

ti) die Sammlung von Erfahrungen auf nationaler Ebene, 
unter anderem hinsichtlich der Auswabl und Ausbildung. der 
Dislozierung, derRechlsstellung und Sicherheit sowie der 
wirksamen Nutzung von VerfDgungsbereitschaftsabkommen; 

7. ersucht den Genera1sekretllr außerdem, der General
versammlung auf ihrer fIInfzigsten Thgung im Rahmen seines 
Jahresberichts Ober die verstärkte Koordioierung der fmrmmitJi
ren Nothilfe der Vereinten Nationen, im Einklang mit Resolu
tion 46/182, Ober die Durchflllmmg dieser Resolution Bericht 
ZU erstatten. 

93. Pknarsitvtng 
20. Der.ember 1994 

4'1140. Internationale Notbllfe fUr Frieden, Normalltllt 
und den WIederaufbau des krIegszersI6rte Afgha
nIstan 

Die Generalversammlll1lg. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/119 vom 
18. Dezember 1992 und 48/208 vom 21. Dezember 1993 
belXeffend die Internationale Nothilfe flir Frieden, NormaIitl1t 
und öen Wiederaufbau des kriegszerstörten Afghanistan, 

Kenntnis ne1unend von dem Bericht des GeneraIsekreUlrs 
vom 22. November 1994"". 

dem Volk MghanistaDS Frieden und Wohlstand wfJn
sehend, 

UJtlefst besorgt Ober die enormen Verluste an Menschenle
ben. die ZeIstörung von Sachwerten und die schweren Schä
den an der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur Afgha
nistans nach fOnfzebn Kriegsjabren, 
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in Bekriiftigung der Bereitschaft der Vereinten Nationen, eben. BemOhungen des EntwickIungsprogmmms der Vereinten 
das Volk von Afghanistan bei seinen BemOhungen zu unter· Nationen, 
stiI1zen, die internen politischen Differenzen beizulegen, indem 
sie die nationale Aussöhnung erleichtern, die zur Wu:derher· 
stellung einer wirklich repräsentativen Regierung auf breiter 
Basis sowie zur Einleitung des Prozesses der Normallsierung 
und des Wiederaufbaus in seinem Land fUhren wird, 

mit Genugtuung darüber, daß der Generalsekretär Mah· 
moud Mestiri zum Leiter der Sondermission der Vereinten 
Nationen in Afghanistan ernannt hat, und mit dem AUsdruck 
ihrer Anerkennung für die BemOhungen der Snndermlasion um 

· die Wiederherstellung des Friedens, der NonnaIität und der 
nationalen Aussöhnung sowie die Verwirklichung des Ziels 
der NonnaIiBierung und des Wtederaufbaus des kri .......... • 
Btörten Afgbanis1an, - .. -

mit dem Ausdruck Ihrer UnterstfJtomg für die kontinuierli· 
chen BemOhungen der Sondermission, namentlich die ersten 
Schritte, die von dieser Mission unternommen wurden, um 
einen politiachen Prozeß einzuleiten, in dem alle 'Thile der 
afgbanisehen Gese1lachaft vertreten sind, 

in Anerkennung der BemOhungen, welche die Organisation 
der Islamischen Koaferenz und andere internationale Organi. 
sationen zur Unterstiltzung der Sondermission unternehmen, 

mit wachsentler Besorgnis feststellend, daß die bewaffneten 
Feindseligkeiten zwischen den Gruppen im Land trotz der 
wiederholten Appelle des Sicherheitsrats und des Generalse
kretlb:s zur Einstellung der Feindseligkeiten andauern, so auch 
die unterschiedslosen Angriffe auf Zivilpersonen und andere 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, insbesondere 
soweit sie unter der Zivilbevölkerung eine Hungersnot her· 
vorrufen, was zu einer beträchtlichen Anzahl von Toten, zur 
Vertreibung der Bevölkerung und zur Zerstörung der wirt· 
schaftlichen und sozialen Infrastruktor des Landes gefilhrt bat, 

zutiefst besorgt über das Problem, das die Millionen von 
ScIriItzenabwelnminen in Afghanistan darstellen, die nach wie 

· vor viele afgbanisebe Flüchtlinge daran hindem, in ihre Dörfer 
zurilckzukebren und ihre Felder zu bestellen, 

In Anbetracht der engen Wechselbeziehung, die zwischen 
der Neubelebong der WJrtschaft und der Stärkong der FI1hig. 
keit Afghanistans besteht, wirksame Schritte in Richtung auf 
die Verwirklichung dieser Ziele und die Gewiihrleistung von 
Frieden und NonnaIität im Land zu ergreifen, 

unterstreichend, wie wichtig die Normallsierung und der 
Wiederaufbau Afghanistans für den Wohlstand seines Volkes 
sind, das in den ftlnfz.ebn Jahren des Krieges und der Zer· 
atörung viele Entbehtungen auf sich nehmen mußte und 
wiihrend der gesamten Dauer des Konflikts nicht die Möglich· 
keit hatte, seine Entwicklung zu betreiben. 

in dem Bewl4ßtsein, daß Afghanistan als ein zu den am 
wenigsten entwickelten Llindern zlIblender und vom Krieg 
heimgesuchtet Binnenstaat nach wie vor unter einer äußerst 
kritischen Wtrtschaftslage leidet, 

mit Genugtuung die BemOhungen begrijßend, welche der 
Generalsekretär unternimmt, um die Aufmerksamkeit der 
internationalen Gemeinschaft auf die akuten Probleme des 
Wiederaufbaus in Afghanistan zu lenken, 

erkl4rend, daß dtingend internationale Maßnahmen 
eingeleitet werden ml1ssen, um Afghanistan bei der Wu:derhCl'-

· stellung der Grundve.t'S011!UDg und der Infrastruktor des Landes 
beb/Wich zu sein, und mit Genugtuung über die diesbezl1gli· 

mit Dank für die Hilfe des Amtes des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, das die Repatriierung 
afgbanischer Flüchtlinge aus den Nachbarillndern auch 
weiterhin untersti1tzt, 

allen Regierungen dankend, die den afgbnnischen FlÜCht
lingen Hilfe gewIIhrt haben, insbesondere den Regierungen 
Pakistans und der Islamischen Republik Iran, und in An· 
erkennung der Notwendigkeit internationaler Hilfe bei der 
freiwilligen Repatriierung und Wtederausiedlung der F1ücht· 
Iinge und Binnenvertriebenen, 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes an die Staaten sowie die 
zwiscbenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die 
Schritte zur Deckong des humanitären Bedarfs Afghanistans 
unternommen haben und auch weiterhin unternehmen, und mit 
dem Ansdruck ihres Dankes an den GeneraIsekretII und seinen 
Persönlichen Beauftragten, die die entsprechende humanillire 
Hilfe mobilisiert und ihre Auslieferung koordiniert haben, 

unter Hinweis auf die Erk1llrungen des PrIIsidenten des 
Sicherheitsrats zu Afgbanistan vom 24. Januar. 23. MIItz, 
11. August und 30. November 1994"'1, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIseIaetII 
und .schließt sich den darin enthaltenen Bemerkongen und 
Empfehlungen an; 

2. ersucht den GeneraIsekretlI, die nach Resolution 
481208 eingerichtete Snndermlasion der Vereinten Nationen in 
Afghanistan ZU ermächtigen, ihre BemOhungen um die 
Erleichterung der natiODBlen Aussöhnung und des Wiederauf· 
baus in Afghanistan fortzusetzen. indem sie insbesondere die 
möglichst baldige Schaffung eines in jeder Weise reprIIsentati. 
yen und auf breiter Grundlage beruhenden Hohen Rates 
fördert, der befugt ist, 

a) eine sofortige und dauerhafte Waffenruhe auszu· 
handeln und zu Überwachen; 

b) eine nationale Sicherheitsstreitkraft zu schaffen und zu 
überwachen. deren Aufgabe darin besteht, die Sicherheit im 
genzen Lande zu gewiihrleisten und die Einsammlung und 
Sicherung der schweren Waffen im Land zu beaufsichtigen; 

c) eine annehmbare Übergangsregierung zu bilden, die 
unter anderem die nationale Sicherheitsstreitkraft llberwachen 
könnte, bis die für freie und faire Wahlen im gesamten Land 
erforderlichen Voraussetzungen vorliegen, gegebenenfalls 
unter Rückgriff auf traditionelle Entscheidungsstrukturen wie 
eine "Gruße Versamm1ung". die bei der Schaffung dieser 
Voraussetzungen behi1flich sein könnte; 

3. fordert alle Afghanen, ~ndere die FiIhrer der 
kriegfilbrenden Parteien, arif, einer sofortigen Waffenruhe und 
einer raschen MachtiIbergabe zuzustimmen und die BemOhun· 
gen der Snndermission um die Erleichterung des nationalen 
Wiederaufbaus zu unterstiltzen. den Prozeß im Hinblick auf 
die zilgige Bildung einer annehmbaren Übergangsregierung zu 
beschleunigen und in Afghanistan eine in jeder Weise re
präsentative und auf breiter Grundlage beruhende Regierung 
wiederherzustellen; 

'" S/PRSTß99414. 12, 43 bozIeIumgsweIse 77; _ 0jf/dßu.. ProkotkDll 
desSidretheitsnltsN~JQ/u;_I·! .. ,und_des 
SicIuIrheitsrats, 1994. 



4. fordert alle Staaten auf, 

a) die Souveränität und territoriale Unversehrtheit 
Mghanistnns zu achten. jedwede Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten Afghanistans strikt zu unterlassen und das 
Recht des afghanischen Volkes, selbst über sein Geschick zu 
bestimmen. zu achten; 

b) alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Frieden in Mghnnistno zu fördern, den weiteren Zustrom von 
Waffen an die Parteien zu verhindern und diesem zerstöreri
schen Konflikt ein Ende zu setzen; 

5. ersucht den Generalsekretär. auch weiterhin alles zu 
tun. um auf der Grundlnge der in seinem Bericht enthaltenen 
Empfehlungen Pläne für den nationalen Wiederaufbau und die 
Nonna1isierung auszuarbeiten, beginnend mit den Bereichen 
des Friedens und der Sicherheit; 

6. appeUiert eindringlich an alle Staaten, Organisationen 
und Programme des Systems der Vereinten Nationen. an die 
Sonderorganisationen und anderen zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen. vorrangig jede finanzielle, 
technische und materielle Hilfe für die Wiederherstellung der 
Grundversorgung und den Wiederaufbau Mghanistans sowie 
für die Wiederansiedlung der Flüchtlinge und Binnenver
triebenen bereitzustellen. und appelliert an die internationalen 
F"manz- und Entwicklungsinstitntionen. bei der Planung des 
Wiederaufbaus Mghanistans behilflich zu sein; 

7. fordert die internationale Gemeinschaft auf, auf den 
vom Generalsekretär für den Zeitraum vom 1. Oktober 1994 
bis 30. September 1995 erlassenen konsolidierten Appell zur 
Gewlihrung humanitärer Nothilfe für MgbanistaD zu reagieren, 
und dabei das Besteben des Notbi1fe-Treubandfonds für 
Afgbanistan zu berllcksichtigen; 

8. ersucht den Generalsekretär llI4fJerdem, der General
versammlung auf ihrer fIIn1Zigsteo Thgung über den Stand der 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

9. beschließt. den Punkt "lnternationale Notbi1fe für 
Frieden. NonoaIität und den Wiederaufbau des kriegszer.. 
störten Mgbanistann in die vorlliufige Tagesordnung ihrer 
fIIn1Zigsten Tagung aufzunehmen. 

93. P/enQnitzung 
20. Dezember 1994 

49114L ZUSIIIIlIIleJIa1 zwischen den Vereinten Nationen 
nnd der KarIbischen Gemeinschaft 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/8 vom 16. Oktober 
1991. mit der sie der Karibischen Gemeinschaft Beobachter
status gewährt hat, 

sowie unter Hinweis darauf. daß die Vereinten Nationen 
unter anderem das Ziel verfolgen. eine internationale Zu
sammenarbeit herbeizuflIhren. um internationale Probleme 
wirtschaftlicher. sozialer. kultureller und humanitärer Art zu 
lösen. 

ferner unter Hinweis darauf. daß in der Charta der Ver
einten Nationen das Bestehen regionaler Abmachungen oder 
Einrichtungen zur Behandlung von Angelegenheiten vor
gesehen ist, bei denen mit den Zielen und Grundsätzen der 
Vereinten Nationen zu vereinbarende Maßnahmen regionaler 
Art und andere Aktivitäten angebracht sind. 

eingedenk dessen, daß mit dem am 4.1u1i 1973 in Chagna
ramas ('Iiinidad und Tobago) unterzeichneten Vertrag von 
Chaguaramas152 zur Errichtung der Karibischen Gemeinschaft 
ein ständiges Organ für die innerregiona1e Zusammenarbeit, 
Konsultation und Koordinierung geschaffen wurde, mit dem 
Auftrag. die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwick
lung' voranzutreiben und insbesondere die verfögbaren 
H\lIIIWIl'eSSO\I auf die bestmögliche Weise für eine 
bestandfllhige Entwicklung zu nutzen. 

unter BerUcksichtigung des Berichts des Genera1sekretlI 
vom 11.1uni 1992 mit dem TItel n Agendn für den Frieden" 
und seines Berichts vom 6. Mai 1994 mit dem TItel n Agenda 
für Entwicklung·' und der diesbezüglichen Konsultationen 
innerhaIb der Vereinten Nationen und der Regionalorgsnisatio-
nen. 

Kenntnis nehmend von dem Kommuniqu6 der vom 4. bis 
7.1u1i 1994 in Bridgetuwn abgehaltenen filnt7.ehnten Tagung 
der Konferenz der Regierungschefs der Karibischen Gemein
schaft .... 

in Bekriiftlgung der Notwendigkeit, die zwischen Stellen 
des Systems der Vereinten Nationen und der Karibischen 
Gemeinschaft bereits bestehende Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie 
der politischen und humanitäten Angelegenheiten zu ver
stätken, 

Ilberzeugt von der Notwendigkeit der Koordinierung der 
Verwendung der verftlgbaren Ressourcen, damit die den 
beiden Organisationen gemeinsamen Ziele gefördeitwerden, 

1. nimmt Kenntnis von dem Beschluß der Regierungs
chefS der Karibischen Gemeinschaft, wonach sie die Ver
stätkung der Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen 
den Sekretariaten der Vereinten Nationen und der Karibischen 
Gemeinschaft für wiinschenswert halten. und von ihtem an den 
Generalsekretär der Kan"bischen Gemeinschaft gerichteten 
Ersuchen. diese Angelegenheit mit dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu verfolgen"'; 

2. bittet den Generalsekretär. im Benehmen mit dem 
Genera1sekretlI der Karibischen Gemeinschaft die erforderli
che Maßnnhmen zu ergreifen. um die ZnsammC118fbeit und 
Koordinierung zwischen den beiden SeIae1ariaten zu fnrdern 
und auszuweiten. damit die beiden Orgsnisationen besser in 
der Lage sind, ihre gemeinsamen Ziele zu erreichen; 

3. ersucht den Oeneralsekretllr. im Benehmen mit dem 
Genera1sekretlI der Karibischen Gemeinschaft Zusammet!
kIinfte zwischen ihten Vertretern zu fnrdern, die Konsultatio
nen über Politiken, Projekte, Maßnahmen und Verfahren zur 
Erleichterung und Ausweitung der Zusammenarbeit und 
Koordinierung dienen sollen; 

4. fordert die Sonderorganisationen und anderen Orgsni
sationen und Pwgiamme des Systems der Vereinten Nationen 
nachdrUcklich auf, mit dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen und dem Generalsekretär der Karibischen Gemein
schaft zusammenzuarbeiten, damit mit der Karibischen 
Gemeinschaft und den ihr angeschlossenen lnatitutionen 
Konsultationen und Programme im Hinblick auf die Er
reichung ihrer Ziele eingeleitet, aufrechterhalten und intensi
viert werden; 

'" V_ NaIIonen, n....ty &rli13. VoL 946, Nt. 13489. 
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